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Neues helvetisches TagVlatt.
(Fortsetzung des schweitzerischen Republikaners)

Herausgegeben von Escher imtz Usteri. Mitgl. der gefttzg. Räthe.

Bandi. 14. cxvi. Bern, 17. Sept. 1799. (r. àr. aomxl. vil.s

Gesezgevung.
Grosser Rath, 10. Sept.

(Fortsetzung.)
Beschluß des Commiffioualgutachtens über die

Waldungen.
11. Gleich soll auch derjenige Bannwart ange-

sehen werden, der sich Mit Frevlem einversicht oder
dieselben nicht verleidet.

12. Die Entwendung wirklich gefällten und ver--
arbeiteten Holzes ans den Waldungen soll als ein â

Dlebstahl bestraft werden.
iz. Wer im Laufe eines Jahrs zum zweitenmal «

über einem Frevel in einer Waldung betroffen wird, î
soll die darauf gesezte Strafe doppelt leiden.

14. Zur Schätzung des gefteveiten Holzes so- â

wohss.Ä auch des dem Eigenthümer der Waldung
durch den Frevler verursachten Schadens soll das
Distriktsgericht fünf sachverständige Männer vor-
schlagen, wovon sowohl der Eigenthümer der Wal-
dung als auch der Frevler einen ausschlägt, und
die drei übrigbleibenden schätzen den Schaden.

15. Kann der Eigenthümer der Waldung oder
der Frevler erweislich machen, daß die fünf vorge-
schlaanen Schützer wegen Verwandschaft oder per-
söulicher Freundschaft, oder Feindschaft im Ver-
dacht der Partheilichkei sind, so ist das Distrikts-
gericht verpflichtet, andere unpartheiische Schätzer à
vorzuschlagen. S

16. Ist der Frevel in Nationalwaldungen ge-
schchen, so besorgt der Oberftrstcr des Bezirks die
Angelegenheit der Nation gegen den Frevler.

§ 1. Er la cher findet die in dem Gutachten
vorgeschlagene Schatzungsart des Holzes zu weit-
läuftig, und will für kleine Holzfrevel "eine be-
stimmte allgemeine Straft bestimmen. Er fordert
also Abänderung der erstem §§ dieses Gutachtens.

Escher: Es ist vor allem aus darum zu
thun, den Beschädigten zu entschädigen, und um
ssefts thun zu können, muß der Schaden geschäzt
werden ; yl die am Ende des Gutachtens vorge-
üchlagene Schatzungsart zu weitlauftig, so kann

dann bei Behandlung dieser §§ ein besserer Vor-
schlag gemacht werden, indessen aber nehme man
diesen § an.

Secretan findet den § ganz zwekmässsg, und
will nicht schon jezt die Schatzungsart damit ver-
mengen, in der Hoffnung/daß vielleicht am Ende
des Gutachtens eine einfachere Schatzungsart be-
stimmt werden könne.

Carrard stimmt Secretans Antrag ganz bei.
Der § wird angenommen.
§ 2. Carrard stimmt zwar zum § doch will

er
^
daß in Rüksicht der Entschädigung des Eigen-

humers, die Frevler einer für den andern stehe»
müssen.

Der Z wird mit diesem Beisaz angenommen.
Z g. wird ohne Einwendung angenommen.
§ 4> Carrard findet diese Strafe nicht streng

genug, weil das Mitführen der Waffen, Wille zu
Gewaltthätigkeiten anzeigt; er fsdert also, daß
l« Frevler mit 2 Monat Kettenstrafe über die
Ge.dstraftl! aus, belegt werden, dabei aber müßteder § bestimmen, daß es nicht blos von Werkzeugen,sàm von wirklichen Waffen zur Vertheidigung

^ W'î weile also den S zur Wände-
rung der Commission zurük.

Herzog v. M. siimmr Carrard bei, will aber
oen Frevlern nur Gert.l mitzufühlen gestatte».

Eu;tor stimmt zum §, und will Carrards Be-
mêrmngen m einen eignen.? bringen, und also die
Sache der Commission zuweisen.

c>- ^
stimmt zum §, denn ob einer mit eines

uxt oder mit einem Säbel sich vertheidigt, kömmt
auss gleiche heraus.

Der Z wird der Commission zur Verbesserung
zurukgewiesen. " ^

Die y folgenden §§ werden ohne Einwendung
angenommen.

Herzog v. M. will diesen K der Com-
ims.wn zurukweisen, um für kleine Frevel einejan-
r-ere Schatzungsart nach dem Sinne Erlachers
beizufügen.

Carrard: Dieser § ist zu unbestimmt, unv
betrifft nur Falle, in denen Einwendungen gegen die
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Schätzung gemacht werden; auch sind noch Ge-
gendcn in denen die Gesetze fordern, daß innert
L Stunden diese Schätzung geschehen muß; viel-
leicht konnten die Friedensrichter hierzu gebraucht
werden, und auch wäre Erlachers Bemerkung nicht
ganz unzwekmäßig. Man weise also den § zur
Verbesserung an die Commission zurük.

Herzog v. Eff. stimmt Carrard bei.
Secreìan: Diese leztern §§ haben auf einen

andern Gegenstand Bezng, nemlich auf die Prozeß-
form, überdem würde hierüber dieser Vorschlag nicht
genügen, weil er zuviel Lücken laßt; vielleicht könn-
ten die bisherigen Formen, die bei Beurtheilung von
Holzfrevel Statt hatten, einstweilen noch beibehal-
ken werden, denn die Sache ist ziemlich weitlauf-
tig, vor allem aus muß der Schaden selbst und
die Umstände des Vergehens untersucht werden,
dann ist auch eine Revision dieser Schadenschaz-
zung zu organisften: also, entweder müssen die bis-
herigeu Formen beibehalten, oder dieses Gutachten
zur gänzlichen Umarbeitung der Commission zurük-
gewiesen werden: ich stimme für den erstem dieser
Anträge.

Wildberger stimmt für Zurückweisung an die
Commission.

Nuce ist Secretans Meinung, und will hier-
über die alten Formen einstweilen noch beibehalten,
aber dagegen die Civilprozeß-Commisslon auffodern,
mit Dringlichkeit über neue Formen zu arbeiten.

Carmintran will in kleinen Frevlen dem Forst-
Hüter Glauben bcimessen übrigens stimmt er Se-
cretan bei.

Herzog v. M. beharret auf seiner Meinung,
und will nicht eine Prozeßform bestimmen, deren
zufolge für jeden Schaden von 5 Batzen ein Ad-
vocat uöthig seyn wird.

Escher stimmt Secretan bei, und bittet beson-
ders, das Gutachten der Commission nicht zurükzu-
weisen, indem keines ihrer Mitglieder Jurist ist,
und obgleich sie auch nicht für 5 Batzen Prozesse
veranlassen will, doch fühlt, daß es gut ist, wenn
Rechisgclehrte bei Abfassung neuer Prozeßformen H

eher gebraucht werden, als solche Mitglieder, die
über solche Sachen sprechen, ohne sie zu kennen.

Carrard ist auch Secretans Meinung, wünscht
aber, daß die Civil - Prozeß - Commission mit Dring-
tichreit hierüber besonders arbeite, weil es höchst
wichtig ist, gegen Frevel die Narionalwaldungen
zu sichern.

Dieser Antrag wir^ angenommen.
Carrard glaubt, der See K, welcher schon be-

schlössen ist, sey überflüssig, weit das peinliche
Geft-buch hierüber schon genügsame Bestimmungen
enthält; er fodert, daß die Commission diese Be-
meàiîg noch näher untersuche.

Dieser Antrag wird angenommen.
S ch lumps im Namen einer Commission legt

folgendes Gutachten vor, über welches Dringlich-
keil erklärt, und welches ohne Einwendung ange-
nommer» wird.

Bürger Gesetzgeber!
Das Vollziehungsdirektorium hat unterm a-ten

Heum. von demjenigen Recht Gebrauch, gemacht,
das rhm der Artikel 78. der Constitution giebt:
Es hat durch seine Bothschaft den gesezgebenöen
Rächen vorgeschlagen, den Joseph Widerkehr, wel-
cher von dem obersten Gerichtshof zu einjähriger
Zuchthausstrafe — zu vierjährigem Verlust des N-
tivbürgerrechts, und zum Ersatz seiner Gefangen-
schsfis - und Prozeßkösten verurtheilt worden, da-

hin zu begnadigen, daß ihm, theils die Bezahlung
der Unkosten, und theils die Einschließung für
ein Jahr iin Zuchthaus möchte nachgelassen werden.

Das Direktorium führt in seiner Bothschaft als
Gründe dieses Vorschlags an:

1. Widerkehr habe Anzeige von dem Platz ge-

macht, wo kostbare Effekten des Klosters Mury
vergraben lagen.

2. Er habe einen langen Verhaft ausgestanden,
welcher seiner Gesundheit sehr nachtheilig war.
" 3. Seine gänzliche Armuth mache ihm die Be-

Zahlung der Unkosten unmöglich.
4. Endlich seyen die von ihm entwendete» Sa-

chen von geringem Werth gewesen; er habe d-csewen

aufrichtig eingestanden, und wiederum selbst enc-

deckt.
Euere Commission, der ihr aufgetragen, diesen

Gegenstand näher zu untersuchen, hat alle drew

Gründe richtig befunden; sie fügt auch

einen andern, in der Zwischenzeit vernornmemn

Grund hinzu — diesen nemlich: daß ^
wirklich in dem hiesigen Zuchthans sehr chämüw 'ew

so daß er wahrscheinlich die Dauer seiner CM

genschaft kaum überleben würde.
^

In Erwägung aller dieser Gründe, rathet 0.

Commission an, dem Vorschlag des Dft'Uow
in Betreff des Joseph Widcrkehr mit Dringlich

zu entsprechen. " '

Der Schulmeister von Vulliens,
Äron im Leman, wünscht Entscheides -

Art der Zehnbeu- ^oskaufung von S-u^ S
Bürger, die ihre Güter um emea test'!.»-»'

henzms vcrlehnt haben, und lüttcc Gott um
^

heft und Verstand für die Gcftzgeber

- Der Bittsteller erhält auf Hubers Aiftag
Ehre der Sitzung. ^Auf Secretans Antrag wird die,er w ^stand an cine Commission gewieft», nn.o >-» "
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geordnet: Skvckar, Marcacci, Mittet, Blat- S

mann und Beßler.
Der Senat verwirft den Beschluß über die Ver-

kaufungöart der Nationaigàrcr, ber au die Come

mission zurükaewicftn wird.
Die Versammlung bildec sich in geheime Sitzung.

Senat, l o. Sept.
Präsident: Schneider.

Der Beschluß, welcher über eine Bittschrift
der Gemeinden St. Ligier und Lachiesaz, ihre Ge-
meindsverwaltung betreffend, die Tagesordnung
enthalt, wird zum zweiten mal verlesen, und ange-
nvWmen.

Der Beschluß über die Bekanntmachung der
Gesetze, wird zum zweiten mal verlesen.

Usteri: Der gegenwärtige Beschluß ist ein Be-
weis, baß wir so gar übel nicht würden gethan
haben, den frühern Beschluß über die Bekanntma-
chung der Gesetze zu verwerfen. Seine unsägliche
Mangelhaftigkeit und Unoollsiandigkcit nöthigte das
Direktorium, den großen Rath durch eine Both-
schaft einzuladen, eine Menge fehlender Besiimmun-
gen und Entscheidungen durch einen zweiten Bc-
schluß nachzuholen. Der vorliegende ist das Resul-
tat dieser Bothschaft; er ist ein Supplement zu dem
frühern Beschluß; aber wahrlich ein sehr sonderba-
res Supplement. Wenn wir dasselbe angenommen
hätten, dann erst mußten beide Beschlüsse zusam-
mengeschmolzen, und das Geftz uns wieder vor-
gelegt werden. — Ich denke, der große Rath hätte
weit besser gethan, ein neues und vollständiges
Gesez an die Stelle des mangelhaften und fthler-
vollen zu entwerfen, und alsdann die Ruknahme des
leztern zu bcschliessen. — Doch ich gehe zur Unter-
snchung des neuen Beschlusses über; ich will nur
über zwei Art. desselben Bemerkungen machen; sie

werden mehr als hinreichend seyn, die Verwerfung
zu begründen. Der 6te Art. sagt:

,z Das Direktorium kann, wenn die Ausgedehnt-
heit des Gesetzes es erfodert, eine längere Frist,
als die von 24 Stunden, welche die ZK 1 und 2
des Gesetzes vom 26. Heumonat vorschreiben, neh-
men, um es zu bekräftigen, und dem Minister
zukommen zu lassen; aber dieser Aufschub darf nicht
über drei Tage verlängert werden, und kann unter
keinem andern Vorwand genommen werden, als
unrer demjenigen der Ausgcdehntheit des Gesetzes.
Wenn die Umstände einen langem Aufschub noch-
wendig machen wurden, so müssen die geftzgeben-
den Rathe davon benachrichtigt werden."

Em Hauptgegenstand dieses Gesetzes soll seyn,
dem Direktorium die Zeit zu bestimmen, inner der
alle Gefttz- publizirt werden sollen. Kann man

>

sich mm etwas Unbestimmteres, ich möchte bald
sagen, Ungereimteres denken, als diesen Artikel?
Was ist Vorwand nehmen? Einen Grund
angeben, der nicht der wahre ist. Für Jeden, der
deutsch versteht, giebt der Art. dem Direktorium
die unbeschränkte Erlaubniß, jedes, auch noch ss

dringendes Gest; drei Tage lang zurükzuhalten; die
Gründe der Rükhaltung soll und darf es sogar
nicht angeben, sondern es muß sich in jedem Fall
des Vorwand es — oder was gleich viel ist --
der Formel bedienen: das Gesez sey ausgedehnt. --
Und wenn nuip die drei Tage zu Ende sind, und
das Direktorium will die Bekanntmachung eineS

Gefttzes weiter, auf bestimmte oder unbestimmte Zeit
verschieben, dann darf es nur den geftzgebenden
Räthen davon Anzeige thun; — und nun ist die
Sache zu Ende!

Meine zweite Bemerkung betrifft die Mittheft
lung der Beschlüsse des Direktoriums an die gesez-
gebenden Rathe; dieses ist eine Sache, die auf
keine Weift in den Beschluss über die Bekanntma-
chung der Gesetze gehört, und die auf die sonder-
barste Art von der Welt hicher gebracht ist. AlS
Gegenstand eines besondern Beschlusses, würde ich
sehr billigen, wenn das Direktorium verpflichtet
würde, seine Beschlüsse, die öffentlich bekannt ge-
macht werden, den Rachen einzusenden, damit sie
in den Archiven derselben zum Gebrauche der Ver-
sammlung sowohl als der Mitglieder, aufbewahrt
werden. Allein der gegenwärtige Beschluß will,
die Präsideuten beider Rathe sollen den Räthen
den Iuhaft der jedesmaligen Direktorialbeschlüsse
auseinandersetzen, und diese sollen dann 6 Tage
auf dem Kanzlcirisch liegen. Ich denke, jene Aus-
einanderfttzung möchte fur manchen Präsidenten eine
unangenehme Arbeit seyn; und von Beibcm sehe
ich weder Zwek noch Nutzen; es ware dann,
man wollte die Mitglieder dadurch einladen, über
Dinge zu sprechen, die sie nichts angehen, und
eine Art fortgehende Censur der Direktorialbeschlüsse
in den Rathen veranlassen. Ich verwerfe den
Beschluß.

Zäslin ist gleicher Meinnng; eine gewisse'Weite
möchte er dem Direktorium fur die Zeit der Be-
kamttmachung der Gesetze wohl lassen; aber die
zweite Bemerkung Usieris ist wichtiger, und hie
Obliegenheit, die der angeführte Art. den Präsi-
denten der Räche aufladen will, ist dem Reglement
zuwider. Er wünscht auch, wie Usteri, einen ein-
zigcn und einfachen Beschluß vom großen Rath zu
erhalten. Gleichförmigkeit in der Vekauntmachungs-
art der Gesetze, ist kaum allenthalben zu erhalten;
man muß dabei auf die Lokalitaten Rüksicht nesft
men. Es mißfallen ihm auch die Menge von Un-
tcrjchriftm unter den Gesetzen, welche angeschlagen
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werden; es giebt das Anlaß zu manchem Miß-
brauch und Spott; er wünscht auch darüber eine
einfachere Form — und stimmt zur Verwerfung.

Der Beschluß wird verworfen.
Der Beschluß wird verlesen, der die, mit dem

Kapuziner Br. Barnabas zu Sursee, dem Gesetze
vom 6. Mai I7YY zufolge, getroffene Uebereinkunst
bestätigt, vermöge welcher derselbe für seine Aus-
steuer aus dem Kloster die Summe von 480 Fr.
erhalten soll.

Boxler kennt den Bruder Barnabas als einen
rechtschaffenen und brafen Mann, und empfiehlt ihn.

Der Beschluß wird angenommen.
Jas! in legt folgenden Bericht vor:
Die Revisionskommission der Constitution schlägt

dem Senat vor, folgendes über die Gegenstände,
welche noch einen Theil des zten Abschnittes aus-
machen, den politischen Stand der Bürger betreffend,
und ihr zurükgesandt worden sind, zu beschließen, als:

Der Verlurst des Bürgerrechts erfolgt:
K. Durch eine mehr als fünfzehnjährige Abwesen-

belt, wann das Vorhaben der fernern Beibe-
Haltung des helvetischen Bürgerrechts nicht I
durch eine vollgültige Erklärung erwiesen wor- I
den ist.

Ferner wird vorgeschlagen, bei dem von der Z

einstweiligen Einstellung des Bürgerrechts handeln-
den Artikel, welcher sagt:

Durch Zugabe eines Vogts, die Worte beizn-
setzen: oder Setzung eines Curators,

Und sodann einen neuen Artikel über gedachte
Einstellung beizufügen, lautend:

Durch ein Endurtheil, welches in den von dem
Gesez ausdrüklich bestimmten Fällen die Strafe
der einstweiligen Einstellung des Bürgerrechtes
aussprechen würde.

Die Commission hat auch denjenigen Antrag in
Bewacht genommen, welcher dahin zielet, für einen
jeden Fremden, dem die helvetische Naturalisirung
zugestanden würde, einen Beitrag an Geld zu be-
stimmen, allein da dieses ein purer Finanzgegen-
stand ist, und die Nationalgüter verschiedenen Ar-
ten von Veränderungen unterworfen sind, so hält
die Commission dafür, daß es nicht schikiich wäre,
solches in einen konstitutionellen Artikel zu bringen,
noch daraus ein unumgänglich erforderliches Be-
dingniß zu machen, mithin den gesezgebenden ^ä-
then die Befugnlß zu lassen seyn'wird, über diesen
Gegenstand nach Erforderniß der Fälle durch Geselle
zu verordnen.

Lüthi v. Sol.: Die Commission wollte, daß
der länger als iz Jahr abwesende Kelvetier, an
dem Ort seines Aufenthalts vor einem Notarius
seiner. Versaz, das helvetische Bürgerrecht beizube-
halten, äußere, und day er hierauf, wenn er zu-

z rükkommt, ohne anders als helvetischer Bürger am
gesehen werbe. — Vormundschaft gilt nur von sol-
chen, die noch nicht majorenn sind, also auch nicht
Aktivbürger seyn können; somit kann von Vormund-
schaft in diesem Artikel überall nicht die Rede seyn;
Bevogtung ist also hier ganz hinlänglich. — ims»
àr. fiât, findet statt, wenn ein Gesez die Einstei-
lung des Bürgerrechts für ein Verbrechen als
Strafe ausspricht. Dieß ists, was die Commission
nun hier vorschlägt — und der Gesezgeber soll auch
als Strafe, nicht bloß als Folge einer Straft, die
Einstellung des Bürgerrechts gegen gewisse Verge-
hen verhangen können. (Die Fortsetzung folgt.)

Inlandtfche Nachrichten.
Zürich, z--. Aug. Nachdem bereits ehegestem

-Abend das kais. russische Hauptquartier in unsrer
'

Stadt angekommen, rükte gestern auch eine rufst-
sche Garnison in dieselbe ein, und ein Theil des
k. russischen Armeecorps bezog in Unsrer Nachbar?
schaft ein Lager; man schäzt ihre einstweilige Anzahl
IA000 Mann und sagt, daß bis Samstag alles
Kaiserliche das Zürichgcbiet verlassen und dagegen
30,000 Russen das Centrum von Zürich bis Baden
besetzen, während die Kaiserlichen den rechten und
den linken Flügel decken werden. Rimskoi Korsakem
ist der Name des en Chef cominandireuden^ Ge-

neral-Lieutenants. Der Name des russischen Stadt-
commaudanten ist noch unbekannt. — Auch lief ge-

stern früh die in kurzer Zeit hier ausgerüstete be-

waffnete Flottille unter Commando des O>

Williams mit dem 6c>ten ungarischen Regiment <3

Bataillons gegen Zoos Mann stark) von hiF auf,
und segelte nach dem obern Theil des Zünchftev.

In dem großen Fahrzeuge befanden sich lMgtsayr
So Personen, unter denen der General Hotze, oer

Prinz von Lothringen, der Obrist Plmiquet :c. ---

Das Hauptquartier des Gen. Hotze befand sich gs.

stern noch zu Rapperschwyl. -- Gestern Abends Mo
die auf den Vorposten bei Wiedikon steheiwen «ai

ftrlichen Truppen von den Russen abgelöst worom.

Veta u n t ma ch u n q.
Die durch Beförderung erledigten zwei rttsnin^

ten Pfarreien zu Baden und Gebenstorf mr -uê^.
Baden, werden von dortiger Verwaltung..
mer erstere auf den zten, und die zweite ^-s
iZten künftigen Weinmonat wieder bêftzt >^.0

> -
welches hiemit den reformierten GeWcyen '
tiens, welche sich mn diese beiden Pfrumc
werben gedenken, mit der Anzeige bekannt ge. ^
wird, daß sie sich während der ftstgeftzten Ze

dem Br. Präsident mck den erfororrlieyen Zc ^

sen versehen, schriftlich zu meiden haben.

Geben Baden den 13. Sept. ^799- àdeltt
Das Secretariat der Kantonsverwàng Baoelr.
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